
IJ -Mr-der Beilagen zu den Steno!!ranhischen Prolokolicn 

des Nationalrates X VI. Gesetzgebungspcrk_e 
A n t r' o.L tl 

L1e:?T' AbgeoT'uneten Schemer, Mag. Kabas 

und Genossen 

PrIs.: 1985 -03- 2 0' No. 131/4 

Detreffend Bundesgesetz betreffend die Errichtung 

Bundesstraßen-PZanu-:s- und ErrichtungsgeseZZschaft 

--Der NationaLrat wolZe beschLießen: 

einer 

Bundesgesetz· vom ••••••••••.•• , Detreffend die Errichtuny 

einer Bundesstraßen-Planungs- und Errichtungsgesellschaft 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

~ Der Bund hat die Planung und Errichtung 

a) der Bundesstraßenveroindung Westeinfahrt Wien, 

b) der Bundesstraßenverbindung Südeinfahrt Wien, 

c) der Bundesstraßenverbindung Wiener Gürtel, 

d) der Bundesstraßenverbindung Wien/Crünbergstraße, 

e) der Bunaesautobahn A 22 im Abschnitt Reichsbrücke 

Knoten Kaisermühlen, 

f) der Bundesautobahn A 24 im Abschnitt Knoten Kaiser­

mÜhlen-Hirschstetten 

einer KapitatgeseZZschaft zu übertragen. 

§ 2. Durch Verordnung des Bundesministers für Bauten und Tech­

nik können aie PLanung und auch Bau und Ausbau weiterer Bun­

desstraßenstrecken im Raum Wien aer im § 1 genannten Kapital­

gesellschaft übertragen werden, insoweit eine besondere Dring­

lichkeit besteht und damit eine Verbesserung des PZanungs- und 

AusführungsabZaufes zu erwarten ist. 

§ 3 •. Die KapitaZgeseL Zschaft nach § 1 ist in der Rechts/orm 

einer AktiengeselZschaft zu erriChten, deren Anteile bei einem 

Crundkapital von 4 MiZlionen Schilling zu 75 vom Hundert dem 

Bund und zu 25 vom Hundert der Stadt Wien vorbehalten sind. 

Die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes obliegt dem Bun­

desminister für Bauten und Technik. 

= 
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L4~ Der Bunaesminister für Bauten una Technik ist berechtigt~ 

aer Cesellschaft al?;emeine Anwe~sungen ~ber aie Durchführung 

ihrer Aufgaben zu erteilen und AUSKünfte übel' ihre Tätigkeit 

zu verlangen. Die Satzung hat die Organe der Gesellschaft zur 

Durchführung solcher Anweisungen und zur Auskunjtserteilung zu 

verpflichten. 

§ 5. Die Gesellschaft hat im einzelnen folgende Aufgaben hin­

sichtlich aer ihr übertragenen Strecken (§§ 1 und 2) zu er­

füllen: 

a) die Ausarbeitung der Planung über die technische Konkreti­

sierung der Projekte unter Berücksichtigung weiterer Aus­

baustufen in Abstimmung mit anderen Bauvorhaben~ 

b) die Präzisierung der Kosten und Erarbeitung von Finanzie­

rungspZänen und Bauablaufplänen~ 

c) die Errichtung der erforderlichen Bauten~ Ausbauten und 

NeDenanlagen 

d) die Übergabe fertiggestellter verkehrswirksamer Abschnitte 

von Bundesstraßen in die Erhaltung des Bundes (Bundes­

straßenver~aZtung). 

~_6. Der Bur.a hat der Gesellschaft die Kosten der Planung und 

Errichtung für die ihr übertragenen Strecken (§§ 1 und 2) so­

wie den Personal- und Sachaufwand nach einem von der Gesell­

schaft im Einvernehmen mit . dem Bundesminister für Bauten und 

Technik zu erstellenden Finanzplan zu ersetzen. Die Finanzie­

rung der Maßnahmen erfolgt aus den für den Bau und die Erhal­

tung von Bundesstraßen zweckgebundenen Mitteln. Die Stadt JlieJ't 

überZäß t der Gesel lschaft unentge l t Zich aZ le ihr gehöri.gen I 
projektsunterZagen bezüglich der der Gesellschaft übertragenen 

Strecken. 
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! ~..:... Die forderung C.-:~ GesellsChaft auf Kostenersatz gemäß § 6 

ist in die JahresaDschL~sse der GeseLLsChaft n5cnstens mit Je­

nem B.etl"ag einzus e t zen.) den sie für die PLanung und Erricn-

"-tung der in den §§ 1 una 2 übertragenen Stl"ecken und die 

Deckung ihres angemessenen PersonaL- und Sachaufwandes aufge­

wendet hat. 

§ 8. Die CeselLschaft ist Von der Entrichtung der Körper­

schaftssteuer, der Cewerbesteuer vom Ertrag und Kapital sowie 

den Abgaben vom Vermögen befreit. 

§ 9. (1) Fül" aie BereitsteLlung des Grundkapitals der CeseLL­

schaft gemäß § 3 ist im Bundesfinanzgesetz 1985 der finanzge­

setzliche Ansatz 1/64292 "StraßengeseZZschaften; Anlagen (ge­

setzliche Verpflichtungen)" zu erötfnen. Die Bereitstel.Lung 

der MitteL für aie Kosten gemäß § 7 hat im Bundesfinanzgesetz 

1985 beim finanzgesetz1.ichen Ansatz 1/64298 "Straßengese'LL­

schaften-Auf~endungen" zu erfolgen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Jahre 

1985 die beim Ansa.tz 1/64298 a.nJaZZenden Mehrausgaben in. Aus­

gabenersparungen bei zweckgebundenen Ausgabenansätzen der Ti­

tel 1/642 "BundesBtraßenverwattung" zu bedecken. 

§ 10. Mit der VolZziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsicht­

Lich der §§ 8 und 9 Abs. 1 der Bundesminis tel" für Finanzen", 

hinsichtLich der §§ 7 und 9 Abse2 der Bundesminister fü~ Bau­

ten und Technik im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi­

nanzen und hinsichtlich der übrigen Bestimmungen de~ Bundesmi­

nister für Bauten und Technik betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantrag..e., diesen Antrag unter 

V~rzicht auf die erste Lesung dem ~autenausschu~ zu~uweise~. 
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Mit dem Bundesstraße~gesetz 1971, BGB~.Nr.286, wurde ein 

Bunaesstraßen~rundn~-z in Wien festgeLegr und damit die vorher 

bestandene weitgehende Ausklammerung Wiens aus dem Bundes­

straßennetz beenaet. Es konnten seither einige maßyebliche 

-Bundesstraßenneubauten in Wien errichtet werden, wie insbeson­

dere die Autobahn - SÜdosttangente. Die bestehende Zweiteilung 

der Planung zwischen Bundesministerium für Bauten und Pechnik 

einerseits una Stadt Wien andererseits, wie sie sich aufgrund 

der Rechtslage im Bereich der unmitte1,baren öffentlichen Ver­

wal tung el'gibt, erweis t sich jedoch für die P1,anung und VOl' 

a1,lem Rea1,isierung einer Gesamtverkehrskonzeption der Bundes­

straßen in Wien a1,s nicht optimal. 

Mit dem vorZiegenden Gesetzentwurf so1,1,en die wichtigsten 

Bundesstraßenre1,ationen in Wien, die Westeinfahrt Wien" die 

Südeinfahrt Wien, der Wiener Gürtel und die Verbindung Grün­

bergst~aße hins~chtlich einer grundsätzlichen Planung und nach 

deren Abschluß im Einvernehmen mit der Stadt Wien hinsichtZich 

der Ausführungsplanung und Errichtung der Straßen einer Kapi­

talgeseZ1,schaft, an der der Bund und die Stadt Wien beteiligt 

sind, übertragen werden. Hiemit wird der mit den bisherigen 

nStraßensondergese~l8ahaftenn ArZberg StraßentunneZ AG, Auto­

bahnen- und Scnnellstraßen AG (ASAG), Brenner Autobahn AG, 

Pyhrn Autobahn AC und Tauernautobahn AG erfo'Lg'"l"eich einge­

schlagene Weg weiterDegangen mit einer besonders für Wien kon­

zipierten Gesellschaft, die anders als die angeführten 

StraßensondergeseZlscnaften - nicht nur die Ausführungsplanung 

und Errichtung, sondern insbesondere die grundsätzliche Pla­

nung durchzuführen haben wird. Die vorgesehene Gesellschaft 

bietet eine optimale M6gZichkeit der Koordinierung und )eali­

sierung dieser Maßnahmen. 

Die Gesellschaft soll im übrigen nicht die Finanzierung dieser 

Maßnahmen durchführen, wie das bei den angeführten Straßen-

137/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



• 

sondergeseLlsChaJten ~ber aie Autooannen- una SchnelZstraßen­

F~nanzierungs AG (A~~!UAC) erJolgt, sonaern solt aie erforaer­

lichen MitteLn vom Huna nacn Bedarf zugewiesen ernalten. 

-Im einzeLnen ist zu oemerKen: 

Zu § 1 

Neoen den bereits angejührten großräumigen Bundesstraßenpl.a­

nungen werden auch die besonders dringlichen und schwierigen 

Abschnitte der A 22 Donauufer Autobahn zwischen Reichsbrücke 

und Knoten KaisermühZen und der A 24 zwischen Knoten Kaiser­

mühlen und Hirscnstetten der Kapitalgesellschaften übertragen~ 

da auch für diese beiden Abschnitte die angeführten grundsätz­

lichen Überlegungen voll Anwenaung finden. 

Zu § 2 

Im Zug der weiteren Arbeiten der GeselZschaft~ insbesondere in 

der groß-r:äumigen PLanung ... kann sich die Übertragung weiterer 

Bundesstraßenstrecken im Raum Wien an die Kapitalgesel.lschaft 

als notwendig erweisen... insoweit eine besondere Dringl.ichkeit 

besteht und eine Verbesserung des Planungs- und Ausführungsab­

Zaufes zu erwarten is~~ 

Zu §§ 3 und t; 

Die Rechtsform der Aktiengesellschaft wurde deshalb gewähl.t~ 

um aer Gesellschaft eine Von der Verwaltung möglichst eigen­

ständige Tätigkeit zu ermöglichen ... lJobei die Kontroll.e nicht 

nur über den Aufsichtsrat ... sondern auch durch die im § 4 nor­

mierte An~eisungs- und Auskunftsrechte bZWe -pflichten gewähr­

leistet iste Der Bund wird ... da es sich bei der Planung una Er­

richtung der Bundesstraßen verfassungsmäßig um eine Bundesan­

gelegenheit handelt (Art~ 10 Abs.l Z 9 Bundes-Verfassungsge-
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setz) mit 3/4 die Staat ~ien mit 1/4 aer Gesamtanteile an der 

Aktiengesellscnaj"t l:'eteiZ,igt se .. n. Die Beteil.igung aer Staat 

Wien ergibt sich insbesondere aus dem städtebauLichen Aspekt 

der grundsätzlichen Planung. 

Zu § 5 

Bier sina die Aufgaben der Gesellschaft angefahrt~ ~obei 

darauf zu ver~eisen ist 3 daß in lit.c auch die Nebenanlag~nder 

Bundesstraßen (Tanks~eLZen und dgl.) von der Gesellschaft un­

mittelbar betreut werden. Die Erhaltung und der Betrieb der 

übertragenen Straßen erfolgt nicht aurch die Gesellschaft, 

vieZmehr werden diese Strecken nach FertigsteLlung dem Bund 

(Bundesstraßenverwaltung) in die Erhaltung übertragen. 

Zu § 6 

Der Bundesminister für Bauten und Technik wird entsprechend 

dem einvernehmZich mit ihm ersteLLten Finanzplan die ent­

sprechenden MitteLn der GeselLschaft zuweisen. Der Beitrag der 

Stadt wien besteht in der kostenlosen ÜberLassung vorhandener 

Projektsunterlagen. 

Zu §§ 7 3 8 und ~ 

FinanzieLLe Bestimmungena 

Zu § 10 

VoLlzugsklausel 
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